
76 Gesetzblatt Teil II Nr. 14 — Ausgabetag: 13. Februar 1970

Ziffern des Jahresplanes weitere Toleranzgrößen 
festgelegt. Im übrigen gelten sinngemäß die 
Regelungen in Ziffern 1.3. und 1.4.

2.5. Im Rahmen der staatlichen und volkswirtschaft
lichen Erfordernisse legen die Industrieminister 
weitere zentral zu bestätigende Material-, Aus- 
rüstungs- und Konsumgüterbilanzen für die Aus
arbeitung und Durchführung des Jahresplanes 
zur Präzisierung und Ergänzung der Perspekliv- 
planbilanzen entsprechend § 4 Abs. 5 der Bilan
zierungsverordnung und den Kriterien gemäß 
Ziff. 1.1. fest. Für die Anwendung des Leitungs
ausnahmeprinzips bei diesen Bilanzen gilt sinn
gemäß die Regelung in ZifC. 2.4.

2. ß. Bei Abweichungen von staatlichen Plankennzif
fern mit Toleranzen im Prozeß der Durchführung 
des Jahresplanes sind fallweise Bilanzinforma
tionen zu geben. Die Gestaltung und Anwendung 
dieser Informationen regelt sich nach den Fest
legungen des Abschnittes V Ziff. 2.

3. Zum Inhalt und Umfang der eigenverantwort
lichen Bilanzierung materialwirtschafllicher Pro
zesse in der Perspektiv- und Jahresplanung 
durch die bilanzierenden Organe

3.1. Die bilanzierenden Organe sind auf der Grund
lage der festgelegten Zuordnung der Bilanzver
antwortung durch die zuständigen bilanzver- 
anlwoctlichen Organe verpflichtet, über die Posi
tionen der Staatsplannomenklatur und weiteren 
zentral festgelegten Positionen hinaus, die eigen
verantwortliche Bilanzierung von Erzeugnissen 
und Leistungen der metallverarbeitenden Indu
strie durchzuführen. Grundlage der gesamten Bi- 
lanzierungstätigkeit der bilanzierenden Organe 
sind vor allem die Erkenntnisse aus der Markt
lind Bedarfsforschung, die abgeschlossenen Wirt
schaftsverträge, die eigenen Berechnungen über 
die Entwicklung des quantitativen und qualita
tiven Bedarfs und dessen Deckung sowie die 
darauf basierenden Absatzkonzeptionen.

B.2. Die zur Präzisierung und Ergänzung der Slaats- 
planbilanzen und der weiteren zentral zu be
stätigenden Bilanzen erforderlichen Sortiments
positionen sind zwecks Aufnahme in die ein
heitliche Nomenklatur für die Planung, Bilan
zierung und Abrechnung von Erzeugnissen und 
Leistungen der metallverarbeitenden Industrie 
durch die bilanzverantworllichen Organe mit dem 
zuständigen Industriermnisterium abzustimmen. 
Der weitere Verfahrensweg regelt sich nach Ab
schnitt V Züf. 4.

3.3. Für Positionen, die nicht in der einheitlichen
Nomenklatur gemäß Ziff. 3.2. enthalten sind, dür
fen durch die bilanzierenden Organe keine lie
ferseitigen Bilanzinformationen im Sinne des § 4 
Abs. 6 der Bilanzierungsverovdnung von den Be
trieben, volkseigenen Kombinaten und Einrich
tungen verlangt werden.

4. Bilanz- bzw. Führungsentschcklungen

4.1. Bilanzentscheidungen gemäß § 3 Abs. 2 der Bi
lanzierungsverordnung sind durch die bilanzie-

• renden Organe innerhalb von 4 Wochen nach

Vorliegen der Bilanzinformationen oder der Ab
stimmungsergebnisse zu treffen. Legt das bilan
zierende Organ Bilanzprobleme, die von ihm 
nicht entschieden werden können, dem über
geordneten bilänzverantwortlichen Organ vor, so 
hat es gleichzeitig die Frist anzugeben, innerhalb 
derer die-Entscheidung im volkswirtschaftlichen 
Interesse erforderlich ist.

4.2. Kann in begründeten Ausnahmefällen die Frist 
von 4 Wochen nicht eingehalten werden, so ist 
das bilanzierende Organ verpflichtet, den betei
ligten Betrieben bzw. wirtschaftsleilenden Orga
nen einen Zwischenbescheid mit Termin, zu dem 
die Bilanzen tsehei dung getroffen wird, zu über
mitteln. Wurde das Bilanzproblem an das über
geordnete bilanzverantwortliche Organ überge
ben. so obliegt dem bilanzierenden Organ gleich
zeitig eine entsprechende Informationspflicht ge
genüber den beteiligten Betrieben bzw. wut- 
schaftsleilenden Organen.

4.3, Zur Wahrung der Plan- und Bilanzdisziplin 
beim Treffen bzw. Herbeiführen von Bilanz- bzw. 
Führungsentscheidungen sind die Leiter der 
bilanzierenden Organe und der beteiligten wirt
schaftsleitenden Organe verpflichtet, jeden für 
die Verzögerung in der Vorbereitung von Bilanz- 
bzw. Führungsentscheidungen verantwortlichen 
Leiter ihrer Bereiche entsprechend den Rechts
vorschriften zur Verantwortung zu ziehen.

IV.

Gestattung und planwirksame Anwendung 
der Tcilverflechtungsmodeltienmg 

und ihr funktionelles Zusammenwirken 
mit der erzeugnisgebundenen Planung und 

der Material-, Ausrüstungs- und Konsumgüter- 
bilanzierung

1. Funktion der Teilverflcchtungsmodellierung

1.1. Die Teilverflechtungsmodellierung ist bei der 
Ausarbeitung und Durchführung des Perspektiv
planes zur Berechnung von Entscheidungsvarian- 
ten für folgende Aufgabenstellungen in den In
dustrieministerien, WB, volkseigenen Kombina
ten und Betrieben der metallverarbeitenden 
Industrie zur Bestimmung der Produktionsstruk
tur und der Struktur des Absatzes, zur Berech
nung des Materialbedarfs in den einzelnen 
Kooperationsstufen einschließlich der Import
anteile anzuwenden.

Die Ergebnisse der Modellrechmmgcn sind 
Grundlagen für die
— wissenschaftlich-technischen Konzeptionen für 

volkswirtschaftlich strukturbestimmende Er
zeugnisse und Erzeugnisgruppen. Maschinen- 
und Gerätesysteme sowie für andere struktur
konkrete Planunterlagen

— Aufkommens- und Verwendungsfonds der 
Material-, Ausrüstungs- und Konsumgüter
bilanzen

— Produktions-, Absatz- und Versorgungspläne 
der Betriebe, volkseigenen Kombinate und 
wirtschaftsleitenden Organe


